
Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Umwelt und 
Sauberkeit -

Tagesordnung 1 Punkt 30 der öffentlichen Sitzung am 12.06.2007 

Vorlage Nr. 07-V-61-0025

Bebauungsplan "Sooderstraße/Pfahlerstraße" im Ortsbezirk Sonnenberg;
- Beschluss über die 2. öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes -

Beschluss Nr. 0095
 
Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Von dem Ergebnis der öffentlichen Auslegung vom 19.1.2007 bis 19.2.2007 sowie der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 19.1.2007 bis 
19.2.2007 wird Kenntnis genommen.

2. Den in der Anlage 5 zur Vorlage formulierten Beschlussvorschlägen zu den vorgebrachten 
Stellungnahmen wird zugestimmt.

3. Der Geltungsbereich wird geändert, die Flurstücke 1056/270 und 1055/271 hinter der Kaiser-
Friedrich-Straße 17 sowie das Flurstück 179/3 hinter der Danziger Straße 43 werden aus dem 
Geltungsbereich heraus genommen.   

Der Geltungsbereich wird wie folgt beschrieben:

Im Westen verläuft die Grenze des Geltungsbereiches durch die Adalbert-Stifter-Straße, im 
Norden entlang den an die Bahnholzstraße angrenzenden Grundstücken, im Nordosten über 
die Kreuzbergstraße. Weiterhin verläuft die Grenze des Geltungsbereiches parallel westlich der 
Grundstücksgrenzen der an die Danziger Straße nach Süden folgenden Grundstücke bis zur 
Tennelbachstraße, im Südosten entlang der Soodersteige bis zur Höhenstraße, dieser folgend 
bis zum letzten Baugrundstück, dieser Bebauungsgrenze folgend bis zur Pfahlerstraße.  

4. Die 2. öffentliche Auslegung wird für die Dauer eines Monats beschlossen.

Der Beschluss ist nach § 4a (3) BauGB ortsüblich bekannt zu machen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben 
werden können.

(antragsgemäß Mag 22.05.2007 BP 0480)
  

Tagesordnung III
 Wiesbaden,         .06.2007
 

Petri
stellvertretende Vorsitzende 
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